
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1997/2/20 15Os15/97,
13Os57/04, 12Os39/15z, 11Os21/16x

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.02.1997

Norm

StPO §281

StPO §288

Rechtssatz

Der Oberste Gerichtshof ist keine Tatsachenfeststellungsinstanz; es können daher im Verfahren über eine

Nichtigkeitsbeschwerde weder neue Tatsachen berücksichtigt werden, noch viel weniger darf der Oberste Gerichtshof

die Tatsachengrundlage durch Beweisergänzung erweitern.

Entscheidungstexte

15 Os 15/97

Entscheidungstext OGH 20.02.1997 15 Os 15/97

13 Os 57/04

Entscheidungstext OGH 14.07.2004 13 Os 57/04

Auch

12 Os 39/15z

Entscheidungstext OGH 09.04.2015 12 Os 39/15z

Auch; Beisatz: Hier: Antrag auf Einholung eines Sachverständigengutachtens. (T1)

11 Os 21/16x

Entscheidungstext OGH 22.03.2016 11 Os 21/16x

Beisatz: Hier: Antrag auf Ausforschung und Vernehmung eines Zeugen. (T2)
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